
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
 
I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 BAUGB) 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

nach § 1 Abs. 6 BauNVO 
 
In den besonderen Wohngebieten nicht zulässig sind: 

 Tankstellen, 
Vergnügungsstätten i. S. d. § 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO.  

 
1.2 Horizontal differenzierte Regelungen durch Ausschluss der nach 
 § 6 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen sowie Stellplätze 

und Garagen im Sinne von § 12 BauNVO 
 (§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO) 
 
 Im WB 6 und in Gebäuden des WB 1, die an die neue Anliegerstraße 

Markuspassage grenzen, sind im Erdgeschoss nur Läden, Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisegaststätten, sonstige 
Gewerbebetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke zulässig. 

 
 Wohnfunktionen sowie Einstellplätze für PKW sind nur ausnahmsweise zulässig, 

wenn mindestens ein Drittel der zulässigen Gebäudetiefe für eine straßenseitige 
Nutzung verbleibt, die dem nach Absatz 1 zulässigen Spektrum entspricht. 

 
2.  Maß der baulichen Nutzung - zulässige Grundfläche 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
2.1 Abweichende Ermittlung der zulässigen Grundfläche nach § 19 Abs. 4 Satz 3 

BauNVO 
 
 Die festgesetzte Grundflächenzahl darf im WB2, WB3, WB4, WB5 durch Garagen, 

Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen nicht überschritten werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für Tiefgaragen und für sandgeschlemmte Fußwege. 

 
2.2 Überschreitung der Obergrenzen nach § 17 Abs. 2 und § 16 Abs. 6 BauNVO  
  
 Für Eckgrundstücke bis zu einer straßenseitigen Schenkellänge von 25 m kann die 

festgesetzte Grundflächenzahl ausnahmsweise bis 1,0 überschritten werden.  
 
2.3 Festsetzung der Höhe und der Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 
 Nr. 3 und 4 BauNVO) 
 
 Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse unterhalb der Geländeoberkante nach § 16 Abs. 

5 BauNVO 
 Sämtliche bauliche Anlagen dürfen nur mit maximal einem Untergeschoss errichtet 

werden. Dauerhafter Totalverbau des Grundwasserleiteres durch Baugrubenverbaue ist 
nicht zulässig.  

  
 Bezugspunkt für Gebäudehöhen nach § 18 Abs. 1 BauNVO 

Bezugspunkt für die festgesetzten Gebäude-, Trauf- und Firsthöhen ist die gemittelte Höhe 
der gebauten Straße an der Straßenbegrenzungslinie zwischen den Schnittpunkten der 
Verlängerung der Seitenwände des Gebäudes mit der Straßenbegrenzungslinie.  

 
Ausnahmsweise zulässige Abweichungen von den festgesetzten Gebäudehöhen nach § 
16 Abs. 5 BauNVO 

 Die festgesetzten Höhen dürfen ausnahmsweise überschritten werden, um sich den Trauf- 
und Firsthöhen eines unmittelbar angrenzenden Bestandsgebäudes anzupassen. 

 
3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare  
 Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

Abweichungen von Baugrenzen und Baulinien 
(§ 23 Abs. 2 und 3 BauNVO) 

 Von den im WB 6 nach Norden und Osten gelegenen Baulinien sowie von den beiden 
Baulinien, die sich im WB 1 zwischen dem Baufeld an der Bürgerstraße und dem diesen 
südlich anschließenden Baufeld befinden, darf ausnahmsweise um bis zu 1 m parallel zur 
Baulinie zurückgewichen werden, wenn die Grundrisskonzeption dies erfordert.   

 
 Das an der westlichen Grenze des WB 5 gelegene Baufeld kann ausnahmsweise in 

geschlossener Bauweise an das im WB 6 gelegene Baufeld anschließen, wenn 
gewährleistet ist, dass das im WB 6 gelegene Baufeld höhenmäßig nicht überschritten 
wird.  

  
4.  Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 

Unzulässigkeit von Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sowie von Stellplätzen und 
Garagen nach § 12 Abs. 6 BauNVO und § 23 Abs. 5 BauNVO 

 Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sowie Stellplätze und Garagen im Sinne von § 12 
BauNVO sind auf privaten Flächen vor der straßenseitigen Bauflucht nicht zulässig. 

 
Flächen für Stellplätze, Garagen und deren Zufahrt im Sinne des § 12 SächsBO dürfen im 
WB1 und WB6 über die festgesetzten Baufelder hinaus nur in den dafür festgesetzten 
Bereichen in Anspruch genommen werden. Die festgesetzten 
Gemeinschaftsstellplatzanlagen sind für die jeweiligen Baufelder mit einer gemeinsamen 
Zufahrt zu errichten.  
 
Tiefgaragen sind auch im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  
 
Die Erdgeschosse der in geschlossener Bauweise festgesetzten Baufelder des WB 1 und 
WB 6 dürfen nicht über die festgesetzten Zufahrten hinaus unterbrochen werden. 
 

5. Grünordnerische Festsetzungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB) 
 
5.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 
 
 Gehölzbestand 
 Festgesetzte Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
 

Nicht überbaubare Grundstücksfläche 
Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit mindestens 1 Baum je angefangene  
250 m² nicht überbaubare Grundstücksfläche (Stammumfang 16 - 18 cm) zu bepflanzen 
und zu begrünen Die Baumscheiben sind auf einer Fläche von mindestens 10 m² 
wasserdurchlässig auszubilden. Vorhandene Gehölze, welche erhalten werden, sind auf 
die festgesetzten zu pflanzenden Gehölze anzurechnen. 

 
 Behandlung von Oberflächenwasser 
 Oberirdisch anfallendes Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Grundstücken über 

die belebte Bodenzone zu versickern oder zu verwerten. Weist der Grundstücks-
eigentümer nach, dass eine Versickerung oder Verwertung nicht möglich ist, ist das 
Niederschlagswasser in das Mischwasser-System abzuleiten. Auf der Fläche, die mit einer 
Kennzeichnung versehen ist, wonach auf ihr nachweislich mit gesundheitsgefährdenden 
Stoffen umgegangen wurde, ist nicht ohne baubegleitende Kontrolle 
(Grundwasseruntersuchung) zu versickern. 
   

 Tiefgaragen 
 Tiefgaragenüberdeckungen müssen mindestens 1,30 m Substratschicht für 

Baumpflanzungen und 80 cm Substratschicht für sonstige Pflanzungen aufweisen. 
 
Dachbegrünung 
Flachdächer von Nebengebäuden und eingeschossigen Neubebauungen in den 
Innenhöfen sind dauerhaft zu begrünen. 

 
Fassadenbegrünung 

 Fassadenflächen, die auf einer Länge von mindestens 5 m keine Fenster-, Tor- oder 
Türöffnungen aufweisen, sind pro angefangene 3 m Wandfläche mit mindestens einer 
Rank- oder Kletterpflanze zu bepflanzen. 

 

5.2 Zufahrten und Wege 
 
 Befestigungen für Wege, Zufahrten, Stellplätze, Müllstandorte und  
 Sitzplätze sind mit durchlässigem Material (Beton- oder Natursteinpflaster mit Rasenfuge 

bzw. in Sand verlegt, Rasenkunststoffwaben, wassergebundene Decke oder 
Vergleichbares) herzustellen. 

 
 
5.3 Anzupflanzende Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen 
 
 Straßenbaumpflanzungen 
 Der Bereich der Markuspassage ist beidseitig mit Straßenbäumen zu bepflanzen (Qualität 

Hochstamm 3 - 4 x verpflanzt, StU 18 - 20 cm). Die Mindestanzahl je Reihe beträgt 8 Stk.  
  

Pflanzenverwendung 
Zur inneren Durchgrünung und Gestaltung des Planungsgebietes sind mindestens 80 % 
standortgerechter Laubbaum- und Straucharten, davon mindestens 50 % der nachfolgend 
aufgeführten Arten zu bepflanzen. 

 
 Pflanzliste A 
 Stiel-Eiche (Quercus robur) 
 Feld-Ulme (Ulmus minor) 
 Flatter-Ulme (Ulmus laevis) 
 Esche (Fraxinus excelsior) 
 Winter-Linde (Tilia cordata) 
 Hain-Busch (Carpinus betulus) 
 Birne (Pyrus pyraster o.a. Arten) 
 Apfel (Malus sylvestris o.a.Arten) 
 Feld-Ahorn (Acer campestre) 
 Frühe Traubenkirsche (Prunus padus) 
 sowie andere Obstbaumarten 

5.4 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

 
 Die entsprechend festgesetzten Flächen im WB 4 sind als Vorgärten mit strukturreichen 

Gehölz- und Staudenpflanzen anzulegen und zu erhalten. Die Bepflanzung ist zu 
mindestens 50% mit den Arten der Pflanzliste B vorzunehmen. Der Anteil der 
Nadelgehölze darf 10 % nicht übersteigen. 

 
 Pflanzliste B 
 Weißdorn (Crataegus laevigata bzw. C. monogyna) 
 Kleinkronige Zierkirsche (Prunus spec.) 
 Kleinkronige Zieräpfel (Malus spec.) 
 Flieder (Syrina vulgaris) 
 Liguster (Ligustrum vulgare) 
 Strauchrosen (Rosa spec) 
 Buchsbaum (Buxus sempervirens) 
 Säulen-Eibe (Taxus baccata ' Fastigiata Robusta' 
 Efeu (Hedera helix) 

6. Geh- und Fahrrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21) 
 
 Das im WB 6 vorgesehene Gehrecht kann innerhalb des Baufeldes und der nicht 

überbaubaren Grundstücksfläche um bis zu 5 m verschoben werden, wenn der Anschluss 
an die östlich anschließende öffentliche Grünfläche gegeben ist.  

 
7. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen/Umwelteinflüssen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  
 
7.1 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
 Schallimmissionen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

Schalldämmung von Außenbauteilen 
An den in Blatt 3 entsprechend gekennzeichneten Fassaden müssen Außenbauteile für 
Aufenthalts- und Schlafräume entsprechend den bezeichneten Lärmpegelbereichen nach 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ausgebildet werden.  

 
Schalldämmung von Lüftungseinrichtungen 
Räume mit besonders sensiblen Nutzungen, die an die in Blatt 3 entsprechend 
gekennzeichneten Fassaden grenzen, sind mit einer vom Öffnen der Fenster 
unabhängigen Lüftung mit dem erforderlichen Bauschalldämmmaß auszustatten. Das 
Bauschalldämmmaß muss den Anforderungen entsprechen, die nach DIN 4109 für den 
der jeweiligen Gebäudefassade zugeordneten Lärmpegelbereichen gelten. 

 
Grundrissgestaltung 
In Gebäuden, die an den in Blatt 3 gekennzeichneten Lärmpegelbereichen anliegen, sind 
Wohnungsgrundrisse so zu gestalten, dass mindestens ein Aufenthaltsraum auf der der 
Lärmquelle abgewandten Gebäudeseite angeordnet wird. 
 

7.2 Entlüftung von Tiefgaragen 
 
Die Entlüftung von Tiefgaragen in Innenhöfen ist über Dach zu führen. 

 
7.3 Bauliche Vorkehrungen zum Hochwasserschutz  
 

Höhe des Erdgeschossfußbodens 
Die Höhe der Unterkante des Erdgeschossfußbodens von Gebäuden innerhalb des 
Überschwemmungsgebiets der Elbe darf  111,1 NHN nicht unterschreiten. 

 
Flutungsfähigkeit von Gebäuden 
Gebäude innerhalb des Überschwemmungsgebiets der Elbe sind durch geeignete 
Maßnahmen (Einordnung entsprechender Öffnungen) so auszugestalten, dass sie im 
Hochwasserfall unterhalb des Erdgeschosses zu fluten sind. Ausnahmsweise kann im 
Überschwemmungsgebiet ein unterhalb des EG geschlossenes Gebäude („weiße Wanne“ 
o. ä.) zugelassen werden, wenn der dadurch verloren gehende Retentionsraum durch 
geeignete Maßnahmen an anderer Stelle nachgewiesen werden kann.  

 
Heizöltanks 
Heizöltanks sind innerhalb des Überschwemmungsgebiets untersagt. 

 
8. Festsetzung von Folgenutzungen (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
 
 Sobald der Denkmalstatus im Sinne des § 10 Abs. 4 SächsDSchG für das Gebäude 

Leipziger Straße 108 (Flurstück 65 der Gemarkung Pieschen) entfällt, gelten folgende 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren 
Grundstücksfläche:  

 

2. Fassadengestaltung 
 
2.1 Fenster 
 
 Fenster sind in stehenden Formaten im Verhältnis von Höhe zu Breite von mindestens 

5:3 zu verwenden. Bei Ersatz alter Fenster mit einer Breite von mehr als 90 cm lichtes 
Öffnungsmaß ist eine zweiflüglige Teilung mit Oberlicht (T-Teilung) zu verwenden, bei 
Fenstern im Neubau ab dieser Breite eine zweiflügelige Teilung. 

 
 Fenster in liegenden Formaten können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn ihre 

Funktion (z. B. als Schaufenster) dies erfordert.  
 

2.2 Materialien 
 
 Bei der Sanierung und Instandsetzung des Altbaubestandes sind als Oberputz Glattputz 

bzw. feinkörniger Putz und gedeckte Farbtöne zu verwenden. 
 
2.3 Werbung 
 

Unzulässig sind gebäudeübergreifende Werbeanlagen. Werbeanlagen oberhalb einer 
Höhe von 4 m über Gelände und freistehende Werbetürme. Leuchtreklamen sind nur in 
Form von Auslegern bis 0,50 m2 oder als hinterleuchtete Einzelbuchstaben zulässig.  

 
3. Einfriedungen 
 
 Als straßenseitige Einfriedung sind nur Stütz- bzw. Sockelmauern mit aufgesetzten 

senkrechten Zaunelementen zulässig. 
 
 Auf Flurstück 61 und östlich des Baufeldes auf Flurstück Nr. 65 sind Einfriedungen nicht 

zulässig.  
 
4. Unterschreitung von Abstandsflächen 
 
 Um Baulinien einzuhalten, ist die Unterschreitung der nach § 6 SächsBO 

vorgeschriebenen Abstandsflächen zulässig, wenn die Festsetzungen des 
Bebauungsplans ansonsten eingehalten sind. 

 

 
III. HINWEISE 
 
 
1. Grünordnung 
 

Baumbestand, der zu erhalten ist, unterliegt dem besonderen Schutz gemäß der ”Satzung 
der Landeshauptstadt Dresden zum Schutz von Bäumen und anderen wertvollen 
Gehölzen (Gehölzschutzsatzung) vom 16.06.1995”. 

 
Im Bereich von Straßenbäumen sind nach dieser Rechtsgrundlage bis zu einem 
Mindestabstand von 1,50 m keine unterirdischen Leitungen zu verlegen. 

 
Entsprechend geschützter Baumbestand, der aus bautechnischen Gründen entfernt 
werden muss, ist vor der Baustelleneinrichtung auf seine Verpflanzbarkeit zu überprüfen 
und gegebenenfalls umzupflanzen. 

 
2.  Bodenschutz 
 
2.1 Kontrolle der Baumaßnahmen 
 

Auf den mit „A01“ gekennzeichnete Fläche wurde mit umweltgefährdenden Stoffen 
umgegangen. Abbruch- und Aushubmaterial können belastet sein. 
 
Es wird darauf verwiesen, dass in nachfolgenden bauordnungsrechtlichen Verfahren der 
Bauherr im Sinne von § 54 SächsBO i. V. m. § 4 BBodSchG verantwortlich und verpflichtet 
ist, sich vor Beginn der Baumaßnahmen mit der zuständigen Abfall- und 
Bodenschutzbehörde im Amt für Umweltschutz über die Verfahrensweise des Umgangs 
mit Abbruch- und Aushubmaterial abzustimmen (§§ 10 und 12 Sächs- ABG). 
 

2.2 Umgang mit belastetem Bodenaushub 
 

Werden bei Abbruch-/Bodenaushubarbeiten in nicht gekennzeichneten Bereichen 
kontaminierte Stellen angetroffen, so ist der Bauherr nach § 10 Abs. 2 Sächs-ABG 
verpflichtet, sofort die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde im Amt für Umweltschutz 
zu konsultieren. Diese entscheidet über die weitere Verfahrensweise (gemäß § 3 
SächsBO i. V. m. § 12 SächsABG). Die im Rahmen der durchzuführenden 
Baugrunduntersuchungen ermittelten Ergebnisse sind gemäß § 11 SächsABG dem 
Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie zur Verfügung zu stellen. 

 
2.3 Umgang mit Trümmerschutt 
 

Im Bereich von Baulücken ist in Folge der Kriegszerstörung mit Trümmerschutt zu 
rechnen. Sollte Trümmerschutt bei Baumaßnahmen angetroffen werden, so ist eine 
geordnete Entsorgung gemäß § 12 SächsABG i. V. m. § 3 SächsBO durch eine 
baubegleitende Kontrolle erforderlich und zu sichern.  

 
3. Artenschutz 
 

Im Bebauungsplangebiet sind nachweislich Standorte geschützter gebäudebewohnender 
Tierarten vorhanden. Die artenschutzrechtlichen Verbote des § 20 f. 
Bundesnaturschutzgesetz sind daher zu beachten, unabhängig von der im Bebauungsplan 
erfolgten naturschutzrechtlichen Eingriffs-/Ausgleichsbewertung. 

 
Bei Vorhaben, die zu einer Beeinträchtigung bzw. Beseitigung von Standorten, Brut- und 
Niststätten geschützter gebäudebewohnender Tierarten führen, ist eine Befreiung nach § 
31 Abs. 1 BNatSchG bei der unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 

4. Besonnung 
 

Nach DIN 5034 Blatt 1 ist eine Wohnung ausreichend besonnt, wenn in ihr ein 
Aufenthaltsraum am 17. Januar mindestens eine Stunde direkte Sonneneinstrahlung 
erhält. In der konkreten Objektbearbeitung ist dieser Sachverhalt zu beachten und ggf. 
nachzuweisen. 
 

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 (§ 9 Abs. 4 BauGB I. V. m. § 89 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 5 SächsBO) 
 
 
1. Dächer und Dachaufbauten 
 
1.1 Dachformen 
 
 Im WB 1 und WB 6 sind nur Flach- und Pultdächer mit einer Neigung von  
 < 10° zulässig. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn ein Denkmal wieder aufgebaut 

wird.  
 
1.2 Dachaufbauten 
 
 Dachaufbauten, z. B. Dachgauben, Dachrisalite o. ä., sind auf Dachflächen < 30° 

Dachneigung nicht zulässig. 
 
1.3 Traufkante 
 
 Bei Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind die Trauf- und Firsthöhen 

im Straßenfrontbereich im Originalzustand zu erhalten bzw. wiederherzustellen.  
 
1.4 Sonstige Aufbauten 
 
 Überdachantennen sind als Sammelantennen für sämtliche Nutzungseinheiten eines 

Gebäudes zulässig. 
 Die Anbringung von Satellitenanlagen und Parabolantennen ist nur auf der 

straßenabgewandten Seite und auf dem Dach zulässig. 
 
1.5 Balkone, Loggien, Dachterrassen 
 
 Straßenseitig sind Balkone und Loggien, die die Traufe schneiden sowie Einschnitte in 

geneigte Dächer nicht zulässig.  
 

5. Grundwasserflurabstand 
 

Bei Extremhochwasser liegt der Grundwasserflurabstand zwischen 1 und 3 m, im 
unmittelbaren Anschluss an die Leipziger Straße sogar unter 1 m. Tiefergehende 
Bauwerksgründungen müssen die grundwassergefüllten Lockersedimente beachten. 
 

6. Hochwasser 
 

Teile des Gebietes liegen innerhalb des Überschwemmungsgebiets der Elbe. Die 
Errichtung von baulichen Anlagen und die Ergreifung aller notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern liegen in der Eigenverantwortung des 
Bauherrn. 
 

7. Meldepflicht von Bodenfunden 
 
 Archäologische Bodenfunde sind gemäß § 20 SächsDSchG dem Landesamt für 

Archäologie zu melden. 
 
8. Versickerung 
 

Anfallendes Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Grundstücken unter Beachtung 
der Vorschriften der DWA-A 138 zu versickern oder zu verwerten. 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
1. Aufstellungsvermerk  

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat 
mit Beschluss-Nr. 2848-70-1998 vom 29.01.1998 
die Aufstellung des Bebauungsplans beschlos-
sen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
12.03.1998 im Dresdner Amtsblatt Nr. 11/98 be-
kannt gemacht.  

 
 
2. Vermerk über frühzeitige Bürger- und Träger-

beteiligung 
 
Die öffentliche Unterrichtung und die öffentliche 
Auslegung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan 
wurde mit dem Hinweis, dass Vorschläge schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden 
können, am 28.10.1998 im Dresdner Amtsblatt 
Nr. 43/99 bekannt gemacht. Die öffentliche Unter-
richtung hat am 16.11.1999 im Rathaus Pie-
schen, Bürgerstraße 63, 01127 Dresden stattge-
funden. 

 
 Der Vorentwurf des Bebauungsplans und seine 

Begründung haben in der Zeit vom 05.11.1999 
bis einschließlich 06.12.1999 im Foyer des Tech-
nischen Rathauses, Hamburger Straße 19, 01067 
Dresden öffentlich ausgelegen. 
 
Die von der Planung berührten Träger öffent- 
licher Belange (TÖB) wurden mit Schreiben vom 
21.10.1999 um Stellungnahme gebeten. 
 

 
 
3. Vermerk über öffentliche Auslegung und Trä-

gerbeteiligung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau  
hat mit Beschluss-Nr. 1745-SB-2002 vom 
30.01.2002 den Entwurf des Bebauungsplans mit 
seiner Begründung gebilligt und seine öffentliche 
Auslegung beschlossen. 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-
entwurfs wurde mit dem Hinweis, dass Anregun-
gen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden können, am 07.02.2002 im Dresdner 
Amtsblatt Nr. 06/2002 bekannt gemacht. 
 
Die von der Planung berührten Träger öffent- 
licher Belange (TÖB) wurden mit Schreiben vom 
04.02.2002 um Stellungnahme gebeten und von 
der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit seiner Be-
gründung haben in der Zeit vom 15.02.2002 bis 
einschließlich 15.03.2002 im Foyer des Techni-
schen Rathauses, Hamburger Straße 19, 01067 
Dresden öffentlich ausgelegen. 

4. Vermerke über die Öffentlichkeits- sowie Behör-
denbeteiligung 

 
4.1 Vermerk über erneute öffentliche Auslegung und 

Behördenbeteiligung 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde nach der öf-
fentlichen Auslegung geändert und ergänzt. Dabei 
wurden die Grundzüge der Planung berührt. Daher 
musste der Bebauungsplan erneut öffentlich ausge-
legt werden. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat mit 
Beschluss-Nr. V1703-SB51-07 vom 28.03.2007 die 
Reduzierung des Geltungsbereiches beschlossen 
und den geänderten Entwurf des Bebauungsplans 
mit der Begründung gebilligt und seine erneute öf-
fentliche Auslegung bestimmt. 

 
 Die erneute öffentliche Auslegung wurde mit dem 

Hinweis, dass Stellungnahmen schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden können, am 13. 
April 2007 im Dresdner Amtsblatt Nr. 15/2007 be-
kannt gemacht. 
 
Der geänderte und ergänzte Entwurf des Bebau-
ungsplans und seine Begründung und die bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen ha-
ben in der Zeit vom 23.04.2007 bis einschließlich 
25.05.2007 erneut öffentlich ausgelegen. 
 
Die von der Planung berührten Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schrei-
ben vom 04.04.2007 von der erneuten öffentlichen 
Auslegung benachrichtigt und um Stellungnahme 
gebeten. 

 
 
5.  Abwägungsvermerk 

 
Der Stadtrat hat die während der Beteiligungsverfah-
ren zum Bebauungsplan abgegebenen Stellungnah-
men der Öffentlichkeit und der Behörden sowie sons-
tigen Träger öffentlicher Belange am 20.12.2007 ge-
prüft und mit Beschluss-Nr. V2110-SR61-07 über sie 
beschlossen. Das Ergebnis wird den Einwendern 
mitgeteilt. 

 
 
6. Vermerk über Satzungsbeschluss 

 
Der Stadtrat hat den Bebauungsplan mit Beschluss-
Nr. V2110-SR61-07 am 20.12.2007 als Satzung be-
schlossen und die Begründung sowie die zusam-
menfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
zum Bebauungsplan gebilligt. 

 
Dresden, 22.01.2008 

 
 Siegel                     gez.: Vogel 
  ___________________ 
   Erster Bürgermeister 

7. Übereinstimmungsvermerk 
 
Die Übereinstimmung der Planunterlage mit  
der amtlichen Flurkarte, Bearbeitungsstand 
20.04.2006, hinsichtlich der Bezeichnung und 
der Grenzen der Flurstücke innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans wird bestä-
tigt. 

 
Dresden, 08.01.2008 

 
  Siegel                     gez.: H. Krüger 
   ____________________________ 
   Leiter d. Städt.Vermessungsamtes 

 
8. Genehmigungsvermerk 

 
Der Bebauungsplan bedurfte nicht der Geneh-
migung durch die Höhere Verwaltungsbehörde. 

 
 
9. Ausfertigungsvermerk 

 
Die Satzung über den Bebauungsplan, beste-
hend aus der Planzeichnung, dem Textteil und 
dem Beiplan Lärmpegelbereiche wird hiermit 
ausgefertigt. 
 

Dresden, 22.01.2008 

 
 Siegel                      gez.: Vogel 
   ___________________ 
   Erster Bürgermeister 

 
10. Bekanntmachungsvermerke 

 
Der Beschluss der Satzung wurde mit dem 
Hinweis auf die Stelle, bei der der Bebauungs-
plan sowie die zusammenfassende Erklärung 
auf Dauer während der Sprechzeiten von je-
dermann eingesehen werden kann und über 
dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, im 
Dresdner Amtsblatt Nr. 5/2008 am 31.01.2008 
bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wur-
de auf die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1, 2, 3, 
Abs. 2 und Abs. 3 S. 2 BauGB und weiter auf 
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen i. S. d. § 44 Abs. 3 S. 1, 2 sowie 
Abs. 4 BauGB und auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 
der SächsGemO hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntma-
chung des Beschlusses des Bebauungsplans 
als Satzung in Kraft. 

 
Dresden, 01.02.2008 

 
 Siegel                       gez.: Vogel 
   ___________________ 
   Erster Bürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. 167 
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Markuspassage 
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Aufgrund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom  
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert  
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